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 Anlagensicherheit - Anwendung der Störfall-Verordnung 

 Allgemeines 

Beim Betrieb der Ferkelaufzuchtanlage Schöngleina treten auch zukünftig keine besonderen Unfallrisiken 

auf. Die technischen Anlagen sind unabhängig von der Größe der Anlage sicher, zuverlässig und den 

Vorschriften nach überprüfbar errichtet. Ein Unfallrisiko in Bezug auf die Nachbarschaft ist auch weiterhin 

als sehr gering anzusehen. 

Mit dem geplanten Vorhaben werden auch weiterhin die grundsätzlichen Verfahrensweisen hinsichtlich 

des Seuchen-, Arbeits- und Brandschutzes in der Stallanlage umgesetzt. 

Der bestimmungsgemäße Betrieb der Anlage kann durch folgende Störungen beeinträchtigt werden: 

1. Ausfall der Elektroenergieversorgung, damit verbunden Ausfall von Fütterung, Tränkung und 

Beleuchtung, 

2. Ausfall der Wasserversorgung sowie 

3. Seuchenausbruch. 

Diese Störungen haben nur einen indirekten Einfluss auf die zu schützenden Güter. Auch bei 

Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb ist nicht zu befürchten, dass Schädigungen für Mensch 

und Umwelt eintreten. 

Zur Vermeidung von Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs sind außerdem folgende Maßnahmen 

getroffen: 

• Unterteilung der Anlage in Schwarz- und Weißbereich zur Vermeidung von Tierseuchen, 

• ständige Kontrolle der Tiergesundheit, 

• sofortiges Entfernen von Kadavern aus dem Weiß-Bereich, 

• geeignetes und überprüfbares Handlungskonzept beim Auftreten einer Tierseuche zur Minimierung 

des Folgeschadens, 

• Regelmäßige Wartung und Kontrolle des Notstromaggregates und 

• Einhaltung aller Vorschriften des Brand- und Arbeitsschutzes. 
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 Anwendung der Störfall-Verordnung 

Für einen möglichen Störfall sind die in der Ferkelaufzuchtanlage zum Einsatz kommenden Stoffe zu 

betrachten: 

• Desinfektionsmittel 

• Dieselkraftstoff 

• Flüssiggas 

• Heizöl EL 

Die Desinfektionsmittel ordnen sich nicht in die Stoffliste in Anhang I der 12. BImSchV [33] ein. 

Für den Dieselkraftstoff sind entsprechend der 2.1 des Anhangs I der 12. BImSchV [33] die folgenden 

Mengenschwellen heranzuziehen: 

Spalte 4: 2.500.000 kg 

Spalte 5: 25.000.000 kg 

Bei einer am Standort gelagerten Dieselkraftstoffmenge von ca. 1.600 Litern (2 Tanks für das 

Notstromaggregat) entspricht dies bei einer Dichte von maximal 845 kg/m³ einer Masse von ca. 1.352 kg. 

Diese Lagermenge im Betriebsbereich liegt deutlich unter der Mengenschwelle nach Anhang I (Stoffliste) 

der 12. BImSchV [33] und ist damit im Sinne der StörfallVO nicht relevant. 

Für das am Standort gelagerte Flüssiggas sind entsprechend der sind entsprechend der Nr. 2.3.3 des 

Anhangs I der 12. BImSchV [33] die folgenden Mengenschwellen heranzuziehen: 

Spalte 4: 50.000 kg 

Spalte 5: 200.000 kg 

Die am Standort gelagerte Menge an Flüssiggas von 5x2,9 t = 14.500 kg liegt deutlich unterhalb der 

Mengenschwellen nach Anhang I (Stoffliste) der 12. BImSchV [33] und ist damit im Sinne der StörfallVO 

nicht relevant. 

Für das Heizöl sind entsprechend der 2.1 des Anhangs I der 12. BImSchV [33] die folgenden 

Mengenschwellen heranzuziehen: 

Spalte 4: 2.500.000 kg 

Spalte 5: 25.000.000 kg 

Bei einer am Standort gelagerten Heizölmenge von ca. 30.000 Litern entspricht dies bei einer Dichte von 

maximal 860 kg/m³ einer Masse von ca. 25.800 kg. Diese Lagermenge im Betriebsbereich liegt deutlich 
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unter der Mengenschwelle nach Anhang I (Stoffliste) der 12. BImSchV [33] und ist damit im Sinne der 

StörfallVO nicht relevant. 

Der Betreiber trifft die nach Art und Ausmaß der möglichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen, um 

Störfälle zu verhindern. Verpflichtungen nach anderen als immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 

bleiben unberührt. 

Bei der Erfüllung dieser Pflicht werden 

• betriebliche Gefahrenquellen,  

• umgebungsbedingte Gefahrenquellen, wie Erdbeben oder Hochwasser, und 

• Eingriffe Unbefugter berücksichtigt, es sei denn, dass diese Gefahrenquellen oder Eingriffe als 

Störfallursachen vernünftigerweise ausgeschlossen werden können. 

Darüber hinaus werden vorbeugend Maßnahmen getroffen, um die Auswirkungen von Störfällen so 

gering wie möglich zu halten. 

Die Beschaffenheit und der Betrieb der Anlagen des Betriebsbereichs entspricht dem Stand der Technik. 

Die Installation, Montage und Überprüfung der Anlagen erfolgt durch dafür autorisierte Fachbetriebe. 
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 Arbeitsschutz 
Die Produktionsanlagen sind bzw. werden entsprechend der gültigen Unfallverhütungs-, Arbeitsschutz- 

und Brandschutzvorschriften ausgerüstet und die Arbeitsdurchführung berücksichtigt die allgemein 

anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regelungen. 

Die Anlage wird mit 12 Arbeitskräften bewirtschaftet, die fachlich im Umgang mit den technischen 

Einrichtungen und den Betriebsstätten sowie den Tieren geschult sind. Der Nachweis dazu ist gegeben.  

Die Forderungen der Arbeitsstättenverordnung werden in der Schweinehaltungsanlage Schöngleina 

erfüllt. Grundsätzlich gelten in landwirtschaftlichen Unternehmen die Anforderungen der 

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. In Übereinstimmung damit erfolgt auch die Bewirtschaftung 

der Tierhaltungsanlage. 

In der Anlage wird eine strenge Schwarz- Weiß- Trennung realisiert. Dazu ist ein Sozialbereich mit Büro- 

und Pausenraum, Umkleideraum für die getrennte Ablage der Schutzkleidung und Dusche/WC und Lager 

vorhanden. Damit werden Vorkehrungen zur Sicherstellung der allgemeinen Hygienemaßnahmen bei 

Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen getroffen. 

Zur Gewährleistung aller arbeitssicherheitstechnischen Belange werden folgende Maßnahmen beachtet: 

• gefahrenreduzierende und gesundheitsgerechte Arbeitsplatzgestaltung, 

• gefahrenreduzierende und gesundheitsgerechte Anpassung der Arbeitsmittel, 

• menschengerechte Arbeitszeiten- und Pausenregelungen, 

• Unterweisung und Information über Arbeits- und Gesundheitsgefahren, unter anderem: 

o zum Umgang mit Gefahrstoffen 

o zum Umgang mit Abfällen / biologischen Arbeitsstoffen 

o zu den Unfallverhütungsvorschriften VSG 1.1 [35], 2.2 [36], 2.8 [37] und 4.1 [38] der 

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 

• regelmäßige Übungen zur Ersten Hilfe und Notfällen sowie 

• Abarbeitung der Auflagen der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamtes. 

• Die Anlagen/Maschinen werden nach den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften der 

Berufsgenossenschaft errichtet und betrieben. 

• Die Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produkte 

und zum Schutz der CE-Kennzeichnung wird gewährleistet. 

• BGV A1, Die Grundsätze der Prävention [36] 

• BGV A3, Elektrische Anlagen und Betriebsmittel [37] 

• Verkehrswege und Arbeitsstellen werden bei Dunkelheit ausreichend beleuchtet. 

• Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung [38] 
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• Lärmbereiche werden nach VDI 2560 [39] gekennzeichnet. 

Die geringen Lagermengen an Desinfektions- und Reinigungsmitteln erfolgen in speziell dafür 

vorgesehenen durchlüfteten Lagerräumen. Dieser ist grundsätzlich verschlossen. Die Anforderungen der 

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) [43] beim Lagern und beim Umgang mit diesen Stoffen werden 

beachtet und ebenfalls entsprechende regelmäßige Belehrungen durchgeführt. 

Bei Arbeiten am Güllesystem der Stallanlage muss während des Aufenthalts sichergestellt sein, dass keine 

Vergiftungsgefahr besteht und ausreichend Atemluft vorhanden ist. Betriebseinrichtungen sind 

zuverlässig gegen Einschalten zu sichern. Für ausreichende Belüftung ist zu sorgen. Bei unzureichender 

Belüftung besteht Erstickungs-, Brand- und Explosionsgefahr.  
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 Brandschutz 

Die brandschutztechnischen Anforderungen an die Anlage werden entsprechend den gültigen 

Vorschriften eingehalten. Eine besondere Brandschutzproblematik liegt nicht vor. 

Zum Löschen von Entstehungsbränden werden die Anlagengebäude mit einer ausreichenden Anzahl von 

Handfeuerlöschern ausgerüstet (Pulverlöscher ABC 12 kg). Zur Löschwasserversorgung ist eine 

Löschwasserzisterne (als Hochbehälter mit 1.000 m3) bereits vorhanden. Im Bedarfsfall kann ein 300 m 

entfernter Löschwasserteich mit einem Fassungsvermögen von 450 m3 mitgenutzt werden. 

Die Rettungswege zu den Stallgebäuden, zu den weiteren Gebäuden und zur Löschwasserentnahme-stelle 

sind befestigt. Aufstellmöglichkeiten für die Feuerwehr sind ebenfalls vorhanden. 

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgt im Bedarfsfall über Telefon. Für eine eventuelle Brandbekämpfung 

in der Stallanlage Schöngleina ist der Standort in den Brandbekämpfungsplan der örtlichen Feuerwehr 

integriert. 

Im Zuge der geplanten Veränderungen muss das vorhandene Brandschutzkonzept fortgeschrieben 

werden. Dies wird momentan erstellt und nachgereicht. 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 7.1: Formblatt 2.10 
Anlage 7.2: Formblatt 2.13  
Anlage 7.3: Formblatt 2.14  
Anlage 7.4: Formblatt 2.15 
Anlage 7.5: Formblatt 2.16 
Anlage 7.6: Formblatt 2.17 
Anlage 7.7: Brandschutzplan und Brandschutzkonzept 
 

 



§<
M

s?<

0>1
W
 
=

II£ B

l 
D
D
 
D
D
D
 
D
D
D
 
D
D
D

. m
|
g
]
|
x
]
 

|
x
|
|
x
]
C
]
 
D
D
B
 
D
D
D

s

t

D

^
3
0

B

®lW0
)

0
)

i0)c

§8i1Wc_0

lEtlI

lmä•cö

!il•^

llulm

li£li

CT
^•t l

N
 
ä

l
l

l

81i(s

D
D
E

. & 
El 

BI

E 
"
S
 
^

<
 
<

l<u
(5&s'sÜ

s
^

60/EO-Zl.
-
O
Z
f
r
V
»
M
i



Änderung der Ferkelaufzuchtanlage Schöngleina

Antragsunterlage für immissionsschutosrechtliches
Genehmigungsverfahren

Datum 24.04.2024

Formblatt 2.13

Brandschute

Blatt

Angaben zum Brandschutz für das Gebäude / Anlagenteil:

1. Beschreibung des Gebäudes / Anlagenteils unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten

Raum-Nr.

Ferkelauf-
zuchtställe
neu -Ställe
1a, 1b
2a, 2b
3a, 3b
4a, 4b
5a, 5b
(ehem. Mast-
Ställe)

Gmndflächein Geschoss Nutzung Rettungsweglänge
m2

in m

765 m2/Stall Erdgeschoss Ferkelaufzucht ca. 58,5 m

Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN 4102
Raum - Nr.

(wie oben)
Tragkonstruktion
Material

s. vorliegendes
Brandschutzkonzept,
Bauunterlagen

Da keine baulichen Verän-
derungen geplant sind, gilt das
vorhandene Brandschutzkon-
zept der Ferkelaufzuchtanlage
Schöngleina weiter.

Deckenkonstmktion Außenwände

Material Material

Rauchabzug;
in m2

6 StVStall
(Abluft-
kamine)

Dachkonstruktion

Material

Die Brandabschnitte sind aus nachgenannten Zeichnungen erkennbar:

Nummer(n)

Sonstige Erläuterungen

s. Pkt. 7.3 Kap. 7, S. 7-6 keine Änderungen gegenüber bestehendem Brandschutzkonzept

2. Branderkennung und -meldung

D Stündliche Kontrolle mit Meldemöglichkeit (wie Telefon, Feuermelder, Funkgerät etc.)
D Automatische Brandmeldung, Art:

D Durchschaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale des Werks / der Werksfeuerwehr
n Durchschaltung zu einer ständig besetzten Feueiwehrieitstelle

Q Sonstiges:

3. Brandbekämpfung durch Feuerwehr (Werksfeuenwehr, Gemeindefeuerwehr)

Feuerwehr, die innerhalb von 20 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt (schwerer Atomschutz einsetzbar)

D Feuerwehr, die innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt (schwerer Atemschutz einsetzbar)

n Feuerwehr, die diese Anforderungen nicht erfüllt

Stärke der zuerst eintreffenden Kräfte:

tagsüber nachts



Änderung der Ferkelaufzuchtanlage Schöngleina Datum 24.04.2024

Antragsunterlage für immissjonsschutzrechtliches
Genehmigungsverfahren

4. Löscheinrichtungen

Raum - Nr. Halbstationäre Löschanlage Automatische Löschanlage Feuerlöscher
(Anzahl, Typ)

Formblatt 2. 14 Blatt 1

Brandschutz

Sonstige Einrichtungen
(Steigleitungen, Wasserhydranten)

5. Unzulässige Löschmittel / verbotener Bereich / Begründung:

keine Änderungen gegenüber bestehendem Brandschutzkonzept der Ferkelaufzuchtanlage Schöngleina

6. Löschwasserversorgung

D L1 8001/min |x| L2

stehen für einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden zur Verfügung

6. 1 Sammelwasserleltung

Durchmesser mm Leistung

1600 l/min L3

1/min bei Druck

3200 1/min

bar

Q VerSstelungssystem f] Überflurhydranten Anzahl Entfernung zum Gebäude /
Anlagenteil

Ringsystem |x| Unterflurhydranten Anzahl Entfernung

6.2 Unabhängige Löschwasserversorgung (Teiche, Brunnen, Zisternen)

Art

Löschwasserteich
Hochbehälter Zisterne

extern (BGA) bei Fa. GEMES GmbH

7. Löschwasserrückhaltung für den Bereich:

7. 1 Der Richtwert für das erforderliche Löschwasser-Rückhaltevolumen beträgt

Die Berechnungsgrundlage ergibt sich aus:

für Neuanlagen

D LöRüRL
für bestehenden Anlagen

D TRbF100

D TRGS 514 (sehr giftige und giftige Stoffe)

D Erläuterung sonstiger Berechnungsgrundlagen (z. B. für Produktionsbereiche)

Eine nachvollziehbare Berechnung nach den vorstehenden Gmndlagen ist enthalten auf

Kapazität in m'

300m3

1.000m3

450m3

m°

Blatt

9
N

7. 2 Eine detailierte Beschreibung der Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen
(Auffangräume, Löschwasserschotts, Kanalabsperrungen etc.) unter wasserwirtschaftlichen
Gesichtspunkten enthält

Eine zeichnerische Darstellung enthält Zeichnung

Blatt

Nummer

Das Löschwasser-Rückhaltevolumen für den o. a. Bereich beträgt m'



Änderung der Ferkelaufeuchtanlage Schöngleina - keine Änderung gegenüber bestehender Anlage Datum 25.01.2016

Formblatt 2. 15

Arbeitsschutz

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches
Genehmigungsverfahren

1. Voraussichtlicher Personaleinsatz Im Normalbetrieb

zusätzlich

Männer

Frauen

2. Arbeitszeit

Arbeitstage je Woche

Beginn und Ende der Arbeitszeit

3. Arbeitsplätze

EinzelarbeitsDlätze

Kältearbeitsplätze

insgesamt

6MA

6MA

max. gleichzeitig anwesend

Zahl der Schichten

maximale Maschinenlaufceit pro Tag

Hitzearbeitsplätze

ja nein ja

Ortsgebundene Arbeitsplätze im Freien
nein D ja

D

D

nein

neinD ja D

Wenn ja, Beschreibung der Arbeitsplätze, Angabe der Zahl der betroffenen Arbeitnehmer auf Blatt

4. Sozial-, Sanitär- und Sanitäseinrichtungen

Raum Zahl der Räume Größe (m2 ) je Raum max. Zahl der Benutzer Ort (Plan- oder Raum-Nr.)

Pausenräume

Bereitschaftsräume

Räume für körperliche
Aus leichsübun en

Umkleideräume

- Frauen

- Männer

Toilettenräume

Frauen-Toiletten Anzahl

Männer-Toiletten Anzahl

Sanitätsraum

Waschräume

Männer

Frauen

Waschgelegenheiten
Zahl der Räume Größe (m2 ) je Raum max. Zahl der Benutze Art (Duschen,

Waschbecken) zahl

Sind Sozial-, Sanitär- und Sanitätseinrichtungen nach obiger Aufstellung bereits vorhanden? Ja

Wenn ja, Angaben hierzu auf Blatt

Nein

D
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Antragsunterlage für immissionsschuterechtliches
Genehmigungsverfahren

5. Belüftung von Arbeitsräumen

Lüftungsart Ort (Plan- oder Raum-Nr.)

Freie Lüftung

Formblatt 2. 16

Arbeitsschutz

Raumlufttechnische Anlage

nicht vorhanden

Wenn ja

Raum-Nr. Schadstoff

Luftführung nebst Lüftungsparameter siehe.... Blatt

Wird belastete Abluft aus Absauganlagen in Arbeitsräume zugeführt?

Ja

D

Konzentration mg/m3 Rückgeführte Luftmenge / h Luftwechsel / h

Nein

6. Lärm am Arbeitsplatz

Sind Arbeitsplätze vorhanden, an denen der Tageslämiexpositionspegel 80 dB (A) überschreitet?

Sind Arbeitsplätze vorhanden, an denen der Spitzenschallpegel 135 dB (C) überschreitet?

Wenn ja

Ort (Plan- oder Rau.-Nr, Lär.verursacher ^,:2;:t:Sce:er
Herstellerangabe

Ja Nein

D E

D 13

Zahl der betroffenen

Arbeitnehmer

Beschreibung der Lärmschutzmaßnahme siehe Blatt
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Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Formblatt 217 Biatt
Genehmigungsverfahren Arbeitsschutz

7. Umgang mit Gefahrstoffen, einschl. möglicher Entstehung explosionfäh iger Atmosphären

Gefahrstoffe und Gefähriichkeitsmerkmale sind analog Formblatt 2.4 anzugeben

Gefahrstoffbezeichnung Gefährlichkeitsmerkmal Zahl der Arbeitnehmer, die damit Schutzmaßnahme
umgehen

Flüssiggas
Heizöl EL

Dieselkraftstoff
Desinfektionsmittel

hochentzündlich

gesundheitsschädlich,
umweltgefähriich
gesundheitsschädlich
gesundheitsschädlich, ätzend,
brandfördernd

12 Belehrung
Betriebsanweisung

Beschreibung der Schutzmaßnahme auf

Beschreibung von Maßnahmen zum Explosionsschutz siehe Blatt

8. Lagerung von Gefahrstoffen

Gefahrstoffbezeichnung

Flüssiggas
Heizöl EL
Dieselkraftstoff
Desinfektionsmittel

Gefährlichkeite-
merkmal

Menge

5*2,91
30. 000 l
1.6001
2 x 200 l

9. Überwachungsbedürftige Anlagen nach GPSG

9. 1 Lager für hoch-, leicht-, entzündliche Flüssigkeiten nach BetrSichV

Art und Menge der Flüssigkeit

Flüssiggas

Gefährlichkeits-
merkmal

H220, H280
Lagerklasse 2A

Ort der
La erun

Lagerort Zusammenlagerung mit

siehe Lageplan

Art der Behälter Zusammenlagerung mit

im Freien im zugelassene
Anlagengeländ Flüssiggastanks
e

9. 2 Füllstelle für hoch-, leicht-, entzündliche Flüssigkeiten nach BetrSichV

Art der Flüssigkeit

Flüssiggas

Gefährlichkeits-
merkmal

H220, H280
Lagerklasse 2A

Abfüllmenge
inl/h

OrtderFüllstelle
(im Freien, im Raum)

im Freien

Schutzmaßnahmen

keine offenen Flammen

9.3 Sonstige überwachungsbedürftige Anlagen

Werden überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 der BetrSichV errichtet,
die durch zugelassene Überwachungsstellen zu prüfen sind?

Ja

D

Nein

10. Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen

Biologischer Arbeitsstoff Risikogmppe

Gülle 1

Wenn ja, Ausführungen dazu auf Blatt

D gezielte Tätigkeit B nicht gezielte Tätigkeit

Zahl der Arbeitnehmer, die

damit umgehen

Pumpvorgänge, Homogenisierung

Schutzstufe / Schutzmaß-
nahmen nach BioStoffV

1, ausschließlich
mechanisierte, automatische

Vorgänge, Beachtung der
allg. hygienischen Regeln

Beschreibung der Schutzmaßnahmen auf Blatt














